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PREISBLATT   

 

Strom Privat 

 netto brutto brutto inkl. GA 

Verbrauchspreis in ct./kWh 13,290 15,948 16,905 

Grundpreis in EUR/Jahr 40,00 48,00 50,88 

 
Der Verbrauchspreis ist eine Angabe in Euro-Cent pro Kilowattstunde (ct./kWh) und der Grundpreis ist eine 
Angabe in Euro pro Jahr (EUR/Jahr bzw. EUR/365Tage) und wird pro Zählpunkt verrechnet. 
 

Einige Tiroler Gemeinden sowie die Stadt Wien heben eine Gebrauchsabgabe auf die Stromlieferung (kurz: GA) in 
der Höhe von 6 Prozent ein. Die angegebenen Preise inkl. GA gelten für Lieferadressen in betroffenen Gemeinden. 
 

Angebotsgültigkeit 
Das Angebot zum Abschluss eines Stromlieferungsvertrages mit diesem Tarifmodell gilt für Haushaltskundinnen/    
-kunden (d.h. Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) bis auf Widerruf. 
 
Neukundinnen/-Kunden-Rabatt: 1 Monat GRATIS-Strom im 1. Vertragsjahr 
Der Rabatt von 8,33 % auf den angegebenen (Netto-)Verbrauchspreis wird für die ersten 12 Liefermonate gewährt. 
Der Rabatt wird bei der jeweiligen Abrechnung als Gutschrift berücksichtigt, ist bis auf Widerruf gültig und wird bei 
vorzeitigem Vertragsende oder Produktwechsel anteilig verrechnet.  
 

Kommunikation 
Solange die Zustimmung zur Zusendung rechtserheblicher Erklärungen des Lieferanten (z.B. Rechnungen, 
Änderung der ALB, Information über eine Preisanpassungen) per E-Mail aufrecht ist, gewährt der Lieferant einen 
Rabatt in der Höhe von 10 Prozent auf den Grundpreis. 
 

Hinweis zu den Netzkosten 
Preise für Mess-, Netz- und sonstige Entgelte sowie Steuern und Abgaben für die Netzdienstleistung sind nicht 
Bestandteil des Stromlieferungsvertrages und finden sich auf den Preisblättern des zuständigen Netzbetreibers. 
 

Gemeinsame Verrechnung Netz und Energie 
Grundsätzlich erfolgt eine gemeinsame Verrechnung von Netz- und Energieentgelten durch den Stromlieferanten. 
Der Stromlieferant behält sich eine getrennte Abrechnung jederzeit vor. Im Falle einer getrennten Abrechnung 
erhält die/der Kundin/Kunde vom Stromlieferanten eine Rechnung über die Energieentgelte und vom Netzbetreiber 
eine eigene Abrechnung über die Netzentgelte.  
 

Stromkennzeichnung  
Versorgermix 01-2024 bis 12-2024 Polsterer Kerres Ruttin Holding GmbH 
 

 


